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BETRIEBSHILFE für die WIENER WIRTSCHAFT 

 

 

Seit Jänner 2006 bietet die Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit der 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft eine neue Service-

Einrichtung zur Existenzsicherung von Wiener Kleinbetrieben. 

 

Die „Betriebshilfe für die Wiener Wirtschaft“ wurde auf Initiative von  Frau 

Präsidentin KommR Brigitte Jank etabliert, um vor Ort  und mit persönlicher 

Betreuung den Wiener UnternehmerInnen rasch und  unbürokratisch ein spezielles 

soziales Sicherheitsnetz anzubieten: 

 

Bei mehr als 14-tägiger Krankheit, Unfall, Spitalsaufenthalt und Anschlussheil-

Verfahren kann bis zu einer Jahreseinkommensgrenze von 17.414,16 Euro (Wert 

2009, betrifft über 60  % der Wiener Einzelunternehmen) für bis zu 70 Arbeitstage 

pro Kalenderjahr, und im Falle einer Geburt während der Mutterschutzwochen 

ohne Einkommensgrenze (als Alternative zum Wochengeld) ein kostenloser 

Betriebshilfeeinsatz beantragt werden. 

 

 

Das Team der Betriebshilfe-Wien organisiert selbst und über 

KooperationspartnerInnen nach Möglichkeit jeweils versierte Kräfte. Auch den 

Unternehmen bereits bekannte Aushilfen können eingesetzt und bezahlt werden. 

Die HelferInnen  sichern die Fortführung des Betriebes und der längere Ausfall von 

UnternehmerInnen mit nur wenig oder gar keinem Personal wird damit nicht zur 

Existenzgefährdung.  

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und informieren Sie gerne über nähere Details. 

 

 

 

 

EXPERTINNEN-TIPP zur Betriebshilfe Wien: 

 

• Voraussetzungen für die Inanspruchnahme: 

Aufrechte Gewerbeberechtigung und Vollversicherung bei der SVA! 

 

• So geht’s schneller: 

Vollständige Antragsunterlagen mit entsprechenden ärztlichen Diagnosen 

und Bestätigungen!  

 

• So geht’s einfacher: 

Bei Planbarkeit des Bedarfs (bekanntes Spitalseintrittsdatum, Voraussichtlicher 

Geburtstermin,...): zeitgerechte Antragsstellung! 

 

 

 

 

 

Gerne informiere und berate ich Sie persönlich! 

Maria Kopantschnig 


